
Pflegeeinrichtungen waren im-
mer wieder vor die Frage ge-
stellt, ob sie bei Zahlungsver-

zug der Krankenkassen Verzugszin-
sen verlangen können. Die
Krankenkassen hatten dies unter
Hinweis auf die bisherige Rechts-
prechung stets zurückgewiesen
(siehe Beitrag „Offene Rechnun-
gen“, HÄUSLICHE PFLEGE 9_2006,
Seite 34 ff.). 

Nun hat das Bundessozialgericht
(BSG) mit Urteilen vom 23. Mai
2006 (B 3 KR 6/05 R) und 3. August
2006 (B 3 KR 7/06 R) allen Leis-
tungserbringern bei Zahlungsver-
zug der Krankenkassen Anspruch
auf Verzugszinsen und bei gericht-
lichem Forderungseinzug Prozess-
zinsen zugestanden. Geklagt hatten
ein Krankenhaus und ein Apothe-
ker. Das Bundessozialgericht hat
seine Entscheidungen aber grund-
sätzlich auf alle Leistungserbringer
bezogen und dabei auch ausdrück-
lich ambulante Pflegedienste als
zinsberechtigt benannt.

Wachsende Bedeutung der
Wirtschaftlichkeit
Die bisherige Rechtsprechung der
Sozialgerichte lehnte Verzugszinsen
mit dem Hinweis ab, in den sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschrif-
ten existiere keine ausdrückliche
gesetzliche Regelung über die Ver-

zinsung. Das Bundessozialgericht
hat diese Rechtsprechung nun kor-
rigiert. Im allgemeinen Wirtschafts-
leben sei die Pflicht zur Zahlung
von Verzugszinsen selbstverständ-
lich. Dies müsse auch für den Ge-
sundheitsmarkt gelten, der sich als
Teil des allgemeinen Wirtschafts-
lebens darstelle. Die Krankenkassen
stehen dabei als Nachfrager und die
Leistungserbringer als Anbieter von
medizinischen Dienstleistungen
gegenüber. Die Krankenkassen sind
insoweit gezwungen, zur Erfüllung
des Sachleistungsanspruchs ihrer
Versicherten sich die Leistungen bei
den Leistungserbringern „einzu-
kaufen“. Kommen sie bei der Be-
zahlung dieser Leistungen in Ver-
zug, gebe es keinen sachlichen
Grund, die gesetzlichen Kranken-
kassen anders als im normalen
Wirtschaftsleben auch zu behan-
deln. Aufgrund der wachsenden Be-
deutung der Wirtschaftlichkeit in
der Leistungserbringung der gesetz-
lichen Krankenversicherung sind
die Leistungserbringer nach kauf-
männischen Grundsätzen auf liqui-
de Mittel angewiesen und können
wegen des Wettbewerbsdrucks auf
Zinsen nicht verzichten. Im Bereich
der Leistungserbringung durch die
Krankenhäuser habe der Gesetzge-
ber eine besondere vertragliche
Pflicht zur Beschleunigung bei der

Abrechnung erbrachter Leistungen
und zur Sanktionierung von Ver-
tragsverletzungen festgelegt. Dies
müsse auch für andere Leistungser-
bringer gelten, denn bei zu langen
Prüfungs- und Zahlungsfristen be-
stehe die Gefahr, dass die Leis-
tungserbringer zur Aufrechterhal-
tung ihres Betriebes auf Drittmittel
angewiesen sind, die erhöhte Kos-
ten verursachen. Im Extremfall kön-
ne sogar die wirtschaftliche Exis-
tenz gefährdet werden

Zinsen ab Zeitpunkt der
Fälligkeit verlangen
Das BSG hat insoweit zunächst mit
Urteil vom 23. Mai 2006 entschie-
den, dass Krankenkassen Prozess-
zinsen bezahlen müssen, das heißt
Zinsen ab Rechtshängigkeit einer
Forderung. Mit Urteil vom 3. Au-
gust 2006 hat das BSG diese Rechts-
prechung auch auf Verzugszinsen
bezogen, das heißt auf Zinsen ab
Fälligkeit der Vergütung. Das BSG
hat in diesem Urteil, das einen Apo-
theker betraf, erneut darauf abge-
stellt, dass sich der Gesundheits-
markt als Teil des allgemeinen Wirt-
schaftslebens darstelle, in dem die
Pflicht zur Zahlung von Verzugs-
zinsen und Prozesszinsen selbst-
verständlich sei. Vergütungsansprü-
che von Leistungserbringern gegen
die Krankenkassen aus zivilrecht-
lichen Verträgen unterlagen schon
immer dem Anspruch auf Verzugs-
und Prozesszinsen und insoweit gä-
be es überhaupt keinen sachlichen
Grund, den nunmehr öffentlich
rechtlich geregelten Gesundheits-
markt im Rahmen der gesetzlichen
Krankenversicherung unterschied-
lich zu behandeln. Dies müsse
nicht nur im Hinblick auf die Ge-
währung von Prozesszinsen analog
§ 291 BGB, sondern auch wegen
des Eintritts von Verzug in entspre-
chender Anwendung von § 288
Abs. 1 S. 1 BGB gelten.

Sofern also in den Verträgen zwi-
schen Leistungserbringern und
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BSG korrigiert bisherige Rechtsprechung: Kassen müssen
Verzugszinsen zahlen

Pflicht zur Zahlung
Nach Ansicht des Bundessozialgerichts gilt auch im Gesund-

heitsmarkt, was im allgemeinen Wirtschaftsleben selbstver-

ständlich ist: Die Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen. Damit

sind auch Pflegedienste berechtigt, von Krankenkassen

Verzugszinsen zu verlangen.
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Krankenkassen der Anspruch auf
Verzugs- oder Prozesszinsen nicht
vertraglich ausgeschlossen worden
ist (was wohl nirgends der Fall sein
dürfte), können die Leistungser-
bringer ab dem Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit Verzugszinsen von den Kran-
kenkassen verlangen.

Krankenkassen müssen sich
auf Forderungen einstellen
Der Entscheidung des Bundessozi-
algerichts war überfällig. Die ent-
sprechende Anwendung zivilrecht-
licher Verzugsregeln auf den Be-
reich der Vergütung nichtärztlicher
Leistungen entspricht der wirt-
schaftlichen Realität auf dem Ge-
sundheitsmarkt. Das Gesetz selbst
sah bereits in Einzelfällen eine Ver-
zinsungspflicht von Krankenkassen
im Verzugsfall konkret vor – so
z. B. in § 11 Abs. 1 Satz 3 Kranken-
hausentgeltgesetz und in § 17
Abs. 1 Satz 3 Bundespflegesatzver-
ordnung. Auch in der Rechtspre-
chung wird seit langem als selbst-
verständlich vorausgesetzt, dass
die Verzinsung vertraglicher Vergü-
tungsansprüche in Verträgen mit
Leistungserbringern vorgesehen
sein kann. Zwischen den Leis-
tungserbringern und den Kranken-
kassen besteht ein Verhältnis der
Gleichordnung; die Zahlungspflicht
der Krankenkassen und die Leis-
tungspflicht der Pflegedienste stel-
len im Gegenseitigkeitsverhältnis
stehende Hauptleistungspflichten
dar. Die Rechtsbeziehung zwischen
beiden Vertragspartnern ist daher

einem „normalen“ BGB-Dienstleis-
tungsvertrag durchaus vergleich-
bar, für den die Verzugsregeln des
BGB unbestreitbar Geltung besit-
zen.

Die Zubilligung von Verzugs- und
Prozesszinsen in der gemäß § 291
mit § 288 BGB vorgegebenen Höhe
ist ein notwendiges und wirksames
Mittel, die wirtschaftlichen Folgen
eines erheblichen Finanzierungsbe-
darfs den Krankenkassen aufzuerle-
gen. Die Leistungserbringer sind
zur Finanzierung des laufenden Ge-
schäftsbetriebs auf die zügige Be-
gleichung ihrer Rechnungen durch
die Krankenkassen angewiesen,
denn sie müssen uneingeschränkt
in Vorleistung treten. Bei der Her-
auszögerung von Prüfungs- und
Zahlungsvorgängen oder bei unge-
rechtfertigter Einbehaltung von Ver-
gütungen bestünde die Gefahr, dass
die Leistungserbringer zur Aufrech-
terhaltung ihres Betriebes auf Dritt-
mittel angewiesen sind, die erhöhte
Kosten verursachen, oder dass im
Extremfall sogar die wirtschaftliche
Existenz gefährdet ist. Dieser
Schieflage ist das BSG nun erfreuli-
cherweise entgegengetreten.

Der Zinssatz für Vergütungsforde-
rungen beträgt im Falle des Verzugs
der Krankenkassen acht Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz
(§ 288 Abs. 2 BGB). Für Prozess-
zinsen gilt gemäß § 291 i. V. m.
§ 288 Abs. 2 BGB dasselbe. Der Ba-
siszinssatz beträgt derzeit 1,95 Pro-
zent (Stand 1. Juli 2006), so dass
die Krankenkassen im Falle des

Zahlungsverzugs 9,95 Prozent Zin-
sen zu zahlen haben.

Auf die Krankenkassen, die sich
regelmäßig im Zahlungsverzug be-
finden, kommen daher in Zukunft
erhebliche Zinsforderungen der
Leistungserbringer zu. Allen Leis-
tungserbringern kann deshalb nur
geraten werden, die ihnen zuste-
henden Zinsansprüche in jedem
Fall vom ersten Tag an geltend zu
machen. Die Zahlungsmoral der
Krankenkassen wird dies vermut-
lich nachhaltig verbessern. ❚
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Prüfen Sie in Ihren Versorgungs-
verträgen, wann Ihre Vergü-
tungsansprüche fällig
werden. Werden nach dem Ver-
trag Ihre Vergütungsansprüche
beispielsweise drei Wochen
nach Rechnungseingang zur
Zahlung fällig, so befindet sich
die Krankenkasse ab dem 1. Tag
nach Ende dieser Frist im Zah-
lungsverzug und muss auf die
Forderung Zinsen in Höhe von
derzeit 9,95 Prozent bezahlen.
Hierzu bedarf es keiner Mah-
nung, da die Fälligkeit vertrag-
lich bestimmt ist. Da sich die
Kasse dann automatisch im
Zahlungsverzug befindet, hat
sie neben den Zinsen auch alle
weiteren Kosten der Rechtsver-
folgung, wie Mahngebühr und
ggf. Rechtsanwaltskosten, zu
übernehmen.

Praxis-Tipp�

�

Die Ent-
scheidung

des Bundes-
sozialge-

richts war
überfällig.


